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§ 167
(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung seiner beruflichen 

Pflichten oder durch unbefugten Umgang fahrlässig Produk
tionsmittel oder andere Sachen, die wirtschaftlichen Zwecken 
dienen, außer Betrieb setzt, verderben oder unbrauchbar wer
den läßt und dadurch bedeutende wirtschaftliche Schäden 
verursacht, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft, soweit nicht, 
Insbesondere bei geringer Schuld, die materielle Verantwort
lichkeit zur Erziehung des Täters ausreicht.

(2) Ebenso wird zur Verantwortung gezogen, wer trotz 
staatlicher oder gesellschaftlicher erzieherischer Einwirkung 
unter fortwährender vorsätzlicher Verletzung seiner beruf
lichen Pflichten die im Absatz 1 bezeichnete Handlung begeht 
und dadurch wiederholt fahrlässig wirtschaftliche Schäden 
verursacht.

1. Der Abs. 1 hat folgende drei Voraussetzungen fü r das Vorliegen 
strafrechtlicher V erantw ortlichkeit: *

— vorsätzliche Verletzung beruflicher Pflichten oder vorsätzlicher unbe
fugter Umgang mit P roduktionsm itteln  oder anderen Sachen;

— fahrlässiges Beschädigen, Außerbetriebsetzen, V erderben- oder U n
brauchbarw erdenlassen von P roduktionsm itteln  und anderen Sachen, 
die w irtschaftlichen Zwecken dienen;

— dadurch fahrlässige V erursachung bedeutender w irtschaftlicher Schä
den.
§ 167 unterscheidet sich durch das M erkm al der „fahrlässigen“ H erbei

führung des w irtschaftlichen Schadens von § 166. Die vorstehenden M erk
m ale dienen der Bestim m ung der Voraussetzungen und G renzen der stra f
rechtlichen V erantw ortlichkeit fü r fahrlässige Schädigungshandlungen im 
Bereich der Volkswirtschaft.

2. Die einzelnen Begehungsweisen gre’fen zum Teil ineinander Uber. 
Bei M echanismen und A utom aten w ird eine Beschädigung in der Re

gel ein Außerbetriebsetzen zur Folge haben. Durch Einw irken auf die 
Energiequellen können andererseits ganze M aschinensysteme außer Be
trieb  gesetzt werden, ohne daß auf diese eine mechanische E inw irkung er
folgt. Durch die M erkm ale Verderben oder U nbrauchbarw erdenlassen 
werden vorwiegend Schädigungshandlungen im Bereich der N ahrungs
güterw irtschaft und der H andelssphöre erfaßt.

Der T äter muß durch Tun oder U nterlassen auf Produktionsm ittel, z. B. 
Anlagen. A usrüstungen oder einzelne M aschinen oder auf andere Sachen, 
z. B. Lebensm ittel, Textilien u. a„ einwirken, die sich unm ittelbar Im W irt
schaftsprozeß (Produktions- oder Handelssphäre) befinden. G reift der Tä-


